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Für die Anleitung und Kontrolle der leitenden 
Mitarbeiter ist auf der Grundlage der gesetz
lichen Bestimmungen der Betriebsleiter verant
wortlich, der hierbei durch verschiedene Funk
tionalorgane unterstützt wird. Die Pflicht zur 
Koordinierung aller Maßnahmen auf dem Ge
biet des Gesundheits-, Arbeite- und Brandschut
zes obliegt dem Betriebsleiter und nicht dem 
Sicherheitsinspektor. Der Sicherheitsinspektor 
und der Brandschutzverantwortliche unterstüt
zen den Betriebsleiter bei der Erfüllung seiner 
Pflichten im Gesundheits- und Arbeitsschutz 
(§ 19 Abs. 1 ASchVO) und im Brandschutz (§ 5 
Abs. 1 der 1. DB zum Brandschutzgesetz); dabei 
haben Sicherheitsinspektor und Brandschutzver
antwortlicher eng zusammenzuarbeiten. Eine Ab
grenzung der Aufgaben- und Verantwortungs
bereiche des Sicherheitsinspektors und des 
Brandschutzverantwortlichen kann nicht derart 
vorgenommen werden, daß für die sich aus dem 
betrieblichen Brandgeschehen ergebenden Maß
nahmen die Verantwortlichkeit des Brandschutz
verantwortlichen und für die sich aus dem Un
fallgeschehen ergebenden Maßnahmen die Ver
antwortlichkeit des Sicherheitsinspektors be
gründet wird. Zum Verantwortungsbereich des 
Sicherheitsinspektors gehören auch Fragen des 
Brandschutzes, jedoch nur insoweit, als sie un
trennbar mit dem Arbeitsschutz und der tech
nischen Sicherheit im unmittelbaren Produk
tionsprozeß verbunden und z. B. in den Arbeits
und Brandschutzanordnungen (z. B. ABAO 31/2 
— Feuer- und explosionsgefährdete Betriebsstät
ten —. ABAO 6131 — Aufträgen von Anstrich
stoffen —, ABAO 850/1 — Verkehr mit brennba
ren Flüssigkeiten —) geregelt sind, soweit darin 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist 
(z. B. in der ASAO 615 — Schweißen und Schnei
den —).

Die einheitliche Verantwortlichkeit für den Ge
sundheits- und Arbeitsschutz sowie für den 
Brandschutz in den Genossenschaften ergibt sich 
aus § 4 Abs. 1 der 3. DVO zum LPG-Gesetz bzw. 
aus der АО über den Gesundheits- und Arbeits
schutz sowie Brandschutz in den Produktions
genossenschaften des Handwerks.

e) Zur Verantwortung des Leiters einer Reparatur
brigade (Feierabendbrigade) für die Durchfüh
rung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes

Der auf der Grundlage der vorläufigen Richtlinie 
für den Aufbau, die Aufgaben und die Arbeits
weise der Reparaturbrigaden vom 14. Dezem
ber 1964 (abgedruckt in „Sozialistische Demokra
tie“ vom 25. Dezember 1964, S. 7, und in „Be
kämpfung von Rechtsverletzungen im Bauwe
sen“, Berlin 1965, S. 238) einzusetzende Brigade
leiter ist für die Einhaltung der Bestimmungen 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes und der 
technischen Sicherheit in der Reparaturbrigade 
gemäß §§ 8, 18 ASchVO verantwortlich.

Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn sich mehrere 
Bürger zur Erledigung kleinerer Reparaturen 
kurzfristig und in der Regel nur einmalig oder 
in größeren Zeitabständen zusammenfinden. In 
diesen Fällen der sog. Nachbarschaftshilfe gibt

es keinen besonderen Leiter und damit auch kei
nen Verantwortlichen für die Einhaltung des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes bei der Durch
führung der Arbeiten. Bei solchen Arbeiten ob
liegen jedem Beteiligten die gleichen Sorgfalts
pflichten, d. h., er muß die von ihm zu verrich
tenden Arbeiten unter Berücksichtigung der ge
setzlichen Bestimmungen und der allgemeinen 
Erfahrungen vornehmen, ohne daß sich daraus 
die Rechtspflicht ergibt, auch dafür zu sorgen, 
daß die anderen Mitarbeiter der Gruppe eben
falls diese Pflichten einhalten.

Der Leiter von sog. Feierabendbrigaden, die 
außerhalb des Rahmens der obengenannten vor
läufigen Richtlinie oder der Nachbarschaftshilfe 
tätig werden, ist dann für die Einhaltung des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes und der tech
nischen Sicherheit innerhalb der Brigade ent
sprechend § 8 ASchVO verantwortlich, wenn er 
— wie dies der Regelfall ist — die anleitende und 
kontrollierende Stellung eines Leiters eines Kol
lektivs von Werktätigen innehat, was sich bei
spielsweise daraus ergeben kann, daß er die Ver
träge mit den Auftraggebern abschließt und uie 
übrigen Brigademitglieder mit Arbeiten beauf
tragt und sie entlohnt.

Soweit es sich um sog. Feierabendbrigaden in
nerhalb des Betriebes mit eigenen Betriebsan
gehörigen handelt, gelten keine anderen Grund
sätze als die für die leitenden Mitarbeiter des 
Betriebes verbindlichen Bestimmungen (§§ 8, 18 
ASchVO).

f) Zur Verantwortung des Generalauftragnehmers 
bzw. Hauptautragnehmers für die Durchsetzung 
und Durchführung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes

Entsprechend Abschnitt VII der Grundsätze zur 
Erhöhung des kulturell-technischen Niveaus und 
zur Verbesserung der gesundheitlichen und so
zialen Betreuung der Werktätigen auf Großbau
stellen der Deutschen Dem< atischen Republik 
vom 25. September 1964 (GBl. II S. 813) ist der 
Generalauftragnehmer für die Durchsetzung al
ler Maßnahmen des Gesundheits- und Arbeits
schutzes auf der Großbaustelle verantwortlich. Er 
ist insoweit gegenüber allen auf der Großbaustelle 
tätigen Kooperationsbetrieben weisungsbefugt. 
Die Weisungen können auch gegenüber dem auf 
der Großbaustelle für die jeweiligen Arbeiter 
vom Kooperationsbetrieb eingesetzten Leiter (z. B. 
Montageleiter) erteilt werden. Die Weisungen 
können sich nur auf die Durchsetzung des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes auf den Großbau
stellen erstrecken. Die Durchführung des Gesund
heits- und Arbeitsschutzes bei den einzelnen 
Arbeitsvorgängen obliegt eigenverantwortlich 
weiterhin den leitenden Mitarbeitern der Koope
rationsbetriebe.

Die Verantwortlichkeit für die Gewährleistung 
der Arbeitssicherheit durch den beauftragenden 
und den ausführenden Betrieb bei Ausführung 
von Instandsetzungsarbeiten durch andere Be
triebe ist durch die ABAO 7 — Arbeitssicherheit 
bei Instandsetzungsarbeiten in Betrieben — vom 
23. Juni 1965 (GBl. II S. 536) geregelt.


